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Wer in Bern von «Zünften» spricht,
der sagt es nicht ganz richtig, obschon
dieser Name längst eingewurzelt und
nicht mehr auszurotten ist. Die rieh-
tige Bezeichnung für die Unterabtei-
lungen der Burgergemeinde Bern lau-
tet «Gesellschaften» oder, modern aus-
gedrückt, «Korporationen».

Zünfte in der Art derjenigen etwa
zu Basel oder Zürich hat Bern nie ge-
kannt. Mit andern Worten: die Fach-
Vereinigungen von Gewerblern und
Handwerkern hatten bei uns keinen
politischen Einfluss. Dahinzielende
Tendenzen mögen am Ende des 13.
und lim Verlaufe des 14. Jahrhunderts
sichr dann und wann geregt haben;
aber: die Grossratsverordnung vom 7.
März 1373 — genannt «Brief, Zünfte
zu wehren» — hat sie für alle Zeiten
abgedrosselt. Diese Verordnung ver-
bot alle einschlägige «Pttntnusse, Sat-
zung oder Gelüpt», seien sie mit Ei-
deslèistung verbunden oder nicht, un-
ter Androhung schwerster Strafen, dar-
unter der ewigen Verbannung. Alle be-
stehenden Handwerkssatzungen (Sta-
tuten und Reglemente), soweit nicht
von der Regierung selber oder doch
mit ihrer Zustimmung aufgestellt, wur-
den von Staats wegen aufgehoben. We-
nige Wochen nach diesem Verbote gab
die Regierung eine allgemeine Hand-
werksordnung heraus. Deren bedeut-
samste Bestimmung war die Einset-
zung von zwei oder mehr Aufsehern
für jedes Handwerk, aus der Zahl der
Meister des betreffenden Handwerks
entnommen. Diese Fachvereinsvor-
stände oder -kommissionen wahrten
Zucht und Ordnung unter ihren Ange-
hörigen, überwachten die Lehrlings-
Ausbildung, 'beaufsichtigten die Aus-
führung der beruflichen Arbeiten und
kontrollierten die Preise. Sie hatten
das Recht, Bussen auszusprechen, die
aber nicht den einzelnen Fachverbän-

den, sondern der Staatskasse zuflössen.
— Das Zunftverbot von 1373 bezog
sich lediglich auf den politisch orien-
tierten Zusammenschluss, nicht aber
auf die fachliche, berufsständische
Organisation; diese wurde vielmehr
vom Staate gefördert und unter straf-
fer Aufsicht gehalten. Selbstverständ
lieh kannten auch die bernischen Be-
rufsvereinigungen das althergebrachte,
in ganz Mittel- und Westeuropa üb-
liehe Zeremoniell: Aufdingung und Le-
digsprechung der Lehrlinge, Wander-
jähr und Wandersitten der Gesellen,
Meisterprüfungen, Meisterstücke und
dergleichen mehr.

,Eine ergänzende Verordnung von
1392 legte neuerdings fest, dass jeder,
der nach Zünften strebe, auf ewig zu
verbannen sei und 100 Gulden (min-
destens 30 000 heutige Franken) Busse
zu bezahlen habe.

Diese einschneidenden Massnahmen
wirkten sich aber auf den bernischen

Handwerks- und Gewerbestand keines-
wegs hemmend oder gar schädigend
aus. Im Gegenteil: ungefähr damals
setzte ein Gedeihen und Blühen ein,
das ungefähr ein Jahrhundert anhielt,
dann aber einer grossen, allgemein-
europäischen Krise zum Opfer fiel.
Doch davon später.

Eine ungeheure Kriegsschuldenlast
und drückende, unter sehr erschweren-
den Bedingungen aufgenommene da-

Der Metzger

herige Staatsanleihen führten 1384 zu
einer allgemeinen Unzufriedenheit im
Handwerkerstande und schliesslich zu
einem Komplott gegen die Regierung.
Sobald in den Gassen der Ruf «Gelten-
hals!» erschallen würde, sollte der Auf-
rühr losbrechen. Die Geltenhalsver-
schwörung wurde indes rechtzeitig ent-
deckt und unterdrückt. Das geschoi-
terte Komplott hatte dann aber doch
eine Verfassungsänderung (in Form
eines «Rucks nach links», modern aus-
gedrückt) zur Folge: die wichtige IJr-
künde vom 25. Februar 1384 bestimmte,
dass der Grosse Rat aus Angehörigen
der Handwerksgesellschaften erwählt
werden müsse. Infolgedessen inusste
nun jeder Bewerber um einen Gross-
ratssessel einer solchen Gesellschaft
beitreten, auch wenn er nicht Hand-
werker war; und die so erworbene
Zugehörigkeit vererbte sich auf die
Nachkommen. Bevorzugt wurden bei
diesen Beitritten die grossen Gesell-

Schäften der Bäcker (Pfister), Schmie-
de, Metzger und Gerber. Denn diese
stellten die vier Venner, hohe Beamte,
welche ungefähr die Funktionen einer
Landesverteidigungs- und einer Staats-
Wirtschaftskommission ausübten, somit
in der Staatsverwaltung ein gewich-
tiges Wort führten. Zudem war das
Venneramt die Vorstufe zu demjenigen
des Säckelmeisters, dieses wiederum
diejenige zum Schultheissenamt. Es ist
daher leicht zu verstehen, warum die
vier «Vennergesellschaften» besonders
starken Zuzug erhielten.

Damit aber waren die Gesellschaf-
ten keine Fachverbände mehr, wenn
auch innerhalb der Gesellschaft die
Berufsgenossen weiterhin für ihre in-
fernen Zwecke zusammengeschlossen
blieben. Für die einzelnen Gesell-
Schäften bestand aber keine Veranlas-
sung, in der Staatsverwaltung Ver-
bandspolitik zu treiben. Mit andern
Worten: die Grossratsmitglieder traten
in der Behörde nicht als Vertreter von
Berufsverbänden auf und verfolgten
demgemäss keine ständischen Sonder-
interessen.

Die schon erwähnte Blütezeit des
bernischen Gewerbes im 15. Jahrhun-
dert führte zu einem bedeutenden
Wohlstande der einzelnen Gesellschaf-
ten. Diese besassen sehr schöne eigene
Häuser mit entsprechendem, sehr re-
präsentativem Inventar. Der Handels-
verkehr mit dem Auslande war aus-
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Wer in Lern von «LUnkten» opinât,
der sugt es niokt Firn? rioktig, oksokon
dieser Kume längst eingewurxelt und
niokt mekr uusxurotten ist. vie riok-
tigo Lexeioknung kür cliö vnteruktei-
lungen der Lurgergemeinde Lern lau-
tot «Vosellsokukton» oder, modern nus-
gedrüokt, «Korporutionen».

Xünkte in dor /Vrt derjenigen etwu
xu Lusel oder 55üriok kut Lorn nie ge-
kunnt. Rit undern Worten: die Luok-
verejnigungen von Veworklorn und
Illundwerkern Kutten kei uns keinen
Pplikisokon Linkluss. vukinxielondo
"üendonxen mögen um Lndo clos 13.
und im Verluuko dos 14. dukrkunderts
siokr dunn und wunn geregt kukon;
ukor die Vrossrutsverordnung vom 7.
Kärx 1373 — genunnt «Lriok, 55ünkte

xu wokron» — kut sio kür ulle leiten
ukgedrosselt. vioso Vorordnung vor-
bot alle oinsoklägigo «Lüntnusse, 8ut-
xung odor Velüpt», soion sio mit Li-
dosleistung verkünden odor niokt, nn-
tor àdrokung sokworster struken, dur-
cinter dor ewigen Verkunnung. .^Vlle ke-
stokenden Lundwerkssutxungen (stu-
tuton und Loglemente), soweit niokt
von dor Legierung seikor odor dook
mit ikror Zustimmung uukgestollt, wur-
don von stunts wogen uukgekokon. Mo-
nigo Wooken nuok diosom Verkoke guk
dio Legierung oino ullgomeino Hund-
werksordnung keruus. voren kedout-
sumste Lestimmung wur dio Linset-
xung von xwei odor mekr á.uksekern
kür Mios Ilundwerk, nus dor Xukl dor
Keister dos ketrekkenden Ilundwerks
ontnommon. viese Luokvoreinsvor-
stände odor -Kommissionen wukrten
55uokt und Ordnung untor iüron âge-
körjgen, ükerwuokten dio Lekrlings-
Äusbildung, keuukdioktigten dio /Vus-
kükrung dor beruklioken àkoiten und
kontrollierten dio Lreise. sio Kutten
dus Lookt, Russen uusxuspreoken, dio
über niokt don einxelnon Luokverbän-

don, sondorn dor stuutskasse xuklossen.
— vus Xunktverkot von 1373 bexog
sioü ledigliok uuk don politisok orion-
tiorton ^usummensokluss, niât über
uuk dio kuoklioke, iioruksstündisoüo
Vrgunisution; dioso wurde vielmoür
vom stuute gekördort und unter strut-
kor ^Vuksiokt gokulten. selkstverständ
liok kunnten uuoü dio kernisoken Le-
ruksvoreinigungen dus ultkergekruokte,
in gunx Kittoi- und Westeuropu ük-
lioüo Xoremoniell: àkdingcing und vo-
digspreokung der voürlinsso, Wunder-
MÜr und Wundorsitton der Vosolion,
KoistorprUkun^on, Koistorstüoko und
dorAloiekon moür.

.Line «rKünxondo VorordnunA von
1392 iosste neuordinAS kost, duss ^jodor,
der nuoü dünkten stroke, uuk ocviA xu
vorbunnon sei und 199 Vuldon (min-
dostons 39 999 kouti^o Lrunkon) Lusso
xu koxuklon üuko.

vioso oinsoknoidondon Kussnukmon
>virkton sioü ukor uuk don bornisokon

Lundvorüs- und Voworkostand keines-
vvosss kommend odor Aur sokudi^end
uns. Im VöAontoii: un^okükr dumuis
sotxto ein Vodoikon und Liükon ein,
dus un^okükr ein dukrkundort unkiolt,
dunn über einer grossen, uilgemoin-
ouropüisokon Xriso xum vpkor kiol.
vook duvon später.

Lino ungekouro Lriogssokuidoniust
und drüokondo, untor sekr ersokvvoron-
den Ledingungon uukgenommono du-

Oer

korigo stuutsunleikon kükrton 1384 XU

einer uiigemoinon vnxukriedonkoit im
IIundcvorkorAtundo und sokiiossliok xu
einem Komplott gogon dio Legierung,
sokuid in den Vussen der Luk «Veiten-
kuis!» orsokuilon würde, sollte der àk-
rukr loskrookon. vio Voltonkulsvor-
sokwörung wurde indes roektxoitig ont-
dookt und untordrüokt. vus gosokoi-
torto Komplott Kutte dunn ukor dook
eine Vorkussungsändorung (in Lorm
oinos «Luoks nuok links», modern uns-
godrüokt) xur Lolg'o: die wielüigo llr-
Kunde vom 25. Kekruur 1384 kostimmto,
duss dor Vrosso Lut uns àgokûrigen
der Lundworksgosollsokukton orwüklt
worden müsse. Inkolgodosson inussto
nun jeder Loworkor um einen Vross-
rutssossol einer solokon Vosollsokukt
koitroton, uuok wonn er niolit Hund-
worker wur; und die so orworkeno
/ugokörigkoit vororkto siok uuk die
Kuokkommon. Lovorxugt wurden koi
diesen Loitritten die grossen Vesell-

sokukten der Luekor (Lkister), sekmio-
do, Kotxger und Vorkor. Venn dioso
stellten die vier Vonner, koko Leumte,
weleke ungokäkr die Funktionen einer
vundesvorteidigungs- und einer stuuts-
wirtsokuktskommission uusükten, somit
in der stuutsvorwultung ein gewiek-
tiges Wort kükrton. u dem wur dus
Vennerumt die Vorstuko xu demjenigen
des säekolmeisters, dieses wiederum
diejenige xum sokultkeissenumt. Ls ist
duker leiekt xu versteken, wurum die
vier «Vennergesollsekukten» kesonders
sturken Luxug erkielten.

vumit uker wuren die Vesollsekuk-
ton keine Luekverkändo mekr, wenn
uuok innerkulk der Vosellsekukt die
Leruksgonossen woiterkin kür ikre in-
kernen Xweeke xusummengoseklosson
klieken. LUr die einxelnon Vesoll-
sekukton kostund uker keine Verunlus-
sung, in der stuutsverwultung V"er-

Kundspolitik xu treiken. Kit undern
Worten: die Vrossrutsmitgliedor truton
in dor Lekörde niokt uls Vertreter von
Loruksverkündon uuk und verkolgton
demgemäss keine ständisokon Londor-
interessen.

vio sokon orwäknte Llütoxeit des

kernisoken Veworkes im 1k. dukrkun-
dort kttkrto xu einem kedeutonden
vVoklstunde der einxelnon Vesellsokuk-
ton. viese kosusson sekr soköne eigene
Häuser mit entspreokendom, sekr re-
präsentutivvm Inventur, vor Ilundols-
verkokr mit dem àslundo wur äus-
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serst lebhaft. Berner Lederwaren und
Berner Wollenstoffe, beispielsweise,
genossen europäischen Ruf. Zur stan-
desgemässen Brautausstattung einer
adeligen Dame gehörte, weit über die
Landesgrenzen hinaus, eine Kleidung
aus bernischem Guttuch.

Dann kam die Auseinandersetzung
mit Burgund. Die Eidgenossen — die
Berner nicht zuletzt — wurden nach
dem siegreichen Austrage dieses Kon-
fliktes sozusagen über Nacht zu ge-
suchten und gefürchteten Söldnern.
Was Wunder, wenn die Werkstätten
der Handwerker sich leerten? Denn
hinter fremden Trommeln und Pfeifen,

Der Schmied

unter fremden Bannern boten sich un-
gleich grössere Möglichkeiten, schnell
reich zu werden, als an der Werkbank
und am Amboss. Das mit dem Reislau-
fen verbundene Risiko nahm der Jung-
mann gerne auf sich: «wer nüt wagt,
nüt winnt!»

Anderes spielte mit hinein: die spa-
nische Silber- und Goldschwemme, die
religiösen Gärungen. Der nach der Re-
formation einsetzende Ausbau der
Staatsverwaltung zeitigte einen Mehr-
bedarf an Personal, besonders für un-
tergeordnete Stellen. Folge: Aemtli-
sucht; neuerlicher Niedergang des
Handwerks und des Gewerbes. Diesen
Niedergang vermochte auch der durch
die verbesserte und verfeinerte Le-
benshaltung hervorgerufene Mehrbe-
darf nicht mehr zu hemmen. In der er-
sten Hälfte des 17. Jahrhunderts
musste der Ausfäll an Handwerkern
wiederholt dadurch wettgemacht wer-
den, dass die Regierung tüchtige Be-
rufsleute vom Lande oder aus der
Fremde als Burger aufnahm. Einzig
die verhältnismässig einträglichen Be-
rufe des Metzgers und des Bäckers
fanden weiterhin Getreue unter der
älter ansässigen Burgerschaft — so-
weit sie sich nicht ausschliesslich mit

dem Staatsdienst und der Politik be;
schäftigte. Wer aber einmal in die
regierenden Kreise aufgestiegen warj
dessen Nachkommen waren für das
Handwerk und das Gewerbe verloreni

Je und je suchte die Regierung nacli
Mitteln und Wegen, um dem Handwerj
kerstande und dem Handwerke aufzu-
helfen; nicht zuletzt deswegen, weil
kluge Einsicht gebot, den Abfluss des

Nationalvermögens über die schwarz-
roten Grenzpfähle zu hinterhalten. Die
schon im 14. Jahrhundert getroffené
Einrichtung der Fachkommissionen
wurde 1711 erweitert zu einer einzi-
gen grossen, alle Handwerksverbände
umfassenden, allgemeinen Kommis-
sion: dem Handwerksdirektorium. Auf-
gaben: Ueberwachung der Reglemente
der Unterverbände, Obsorge für deren
strenge Innehaltung; Tätigkeit als
Einigungsamt für Meister, Lehrlinge
und Gesellen; Leitung der Heranbil-
dung des Nachwuchses — und ganz
bescheiden lief nebenher die Aufsicht
über die Ausbildung von Dienstmäg-
den.

Oft wird behauptet, die Regenten des
alten Bern hätten auf dem Lande Hand-
werk und Gewerbe unterdrückt. Das
ist unzutreffend. Vielmehr suchte der
Staat das ländliche Gewerbe nach
Kräften zu fördern, schon im Interesse
der Drosselung der Einfuhr. Dagegen
wurde streng darauf geachtet, class
kein Gewerbe übervölkert werde; we-
nigstens diejenigen nicht, welche
Feuer oder Wasserkraft benötigten:
Schmieden und Mühlen.

Anderseits duldete das Handwerks-
direktorium auch unter den städti-
sehen Meistern nicht, dass einer dem
andern «das Brot vor dem Maul weg-
schneide», sei es durch aufdringlichen
Kundenfang, sei es durch Zusicherung
Von Vorteilen unter der Hand, sei es

Der Zimmermann

i

Der Beck

durch das «Abdingen» und Aufwiegeln
des Personals eines Konkurrenten. Den
ländlichen Handwerkern war verbo-
ten, in der Stadt Stören anzunehmen
oder mit fertigen Waren zu hausieren.

Besondere Vorschriften hielten die
Kompetenzen der einzelnen Handwerke
streng auseinander. Die Schmiede
durften keine Türbeschläge oder
Schlüssel, die Schlosser keine Ketten
oder Wagenbestandteile anfertigen.
Selbstverständlich kontrollierte das
Handwerksdirektorium auch die Tarife
(1er einzelnen Handwerksverbände; sei
es durch direktes Eingreifen, sei es
durch Gutheissen der von den Meistern
aufgestellten Taxen. Die Schneidermel-
ster durften alljährlich zweimal, auf
Ostern und auf Martini, ihre Tarife re-
vidieren, weil die Mode — schon da-
mais! — stark wechselte. Nebenbei be-

merkt, erlebte Bern schon 1606 eineh
Streik der Schneidergesellen. Da
die obrigkeitliche Untersuchung Ueber-
griffe der Meister aufdeckte, stellte
sich die Regierung auf die Seite der
Arbeitnehmer.

Gegen Ende des 18. Jahrhunderts
waren die in Bern tätigen Handwerks-
gesellen fast ausschliesslich Landes-
fremde. Diese verloren nicht selten ihr
Herz an ein Meistertöchterlein oder
doch wenigstens an ein Dienstmädchen
vom deutsch» oder welschbernischen
Lande. Solche Ehen gestattete die Re-
gierung unter dem Vorbehalte, dass
der Bräutigam sich in einer bernischen
Gemeinde einkaufe. Manches Waadt-
länder Landgemeindlein hat damals
sozusagen am laufenden Bande Gesel-
lenvolk eingebürgert, um zu Geld zu
kommen...

Die Revolution von 1798 brachte
die völlige Handels-, Handwerks- und
Gewerbefreiheit. Wenn irgendwo, so
bewahrheitete sich hier das Goethe-
wort: «Vernunft wird Unsinn, Wohl-
tat Plage». C. L.

«erst lebkakt. Lerner bederwaren und
Lerner Wollenstokke, beispielsweise,
genossen europäiseken Ruf. Xur stan-
desgemässen Lrautausstattung einer
adeligen Dame gekürte, weit über à
bandesgren?.en kinaus, eine Kleidung
aus bernisekem buttuok.

Dann kam à Auseinandersetzung
mit Lurgund. vis Kidgonosssn — die
Lerner niekt nulàt — wurden naek
dom siegreieken àstrage dieses Kon-
kliktes sozusagen über Kaekt 2U go-
«uekten und gefürektoten Köldneim.
Was Wunder, wenn die Werkstätten
cler Handwerker siok teerten? Denn
kinter fremden trommeln und Rkeiken,
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unter kremden Lanuorn Koten siek un-
gleiek grössere Mügliekkeiten, soknell
reiek ?.u werden, als an der Werkbank
und am Emboss, vas mit dem Roislau-
ken verbundene Risiko nabm der dung-
mann gerne auf sieb: «wer nüt wagt,
nüt winnt!»

Anderes spielte mit kinein: die spa-
rnsebe Kilber- und boldsokwemme, die
religiösen bärungen. vsr naeb der Re-
formation einsetzende Ausbau der
Ltaatsverwaltung Zeitigte einen Mekr-
bedarf an Lersonal, besonders kür un-
tergoordnete Ltellen. Kolge: Vemtli-
suekt; neuerliober Niedergang des
Handwerks und des bewerbe». Diesen
Niedergang vermoobte aueb der durob
die verbesserte und verfeinerte be-
bensbaltung kervorgerukene Mekrbe-
dark niekt mebr 2U kommen. In der er-
sten Rälkto des 17. dakrkunderts
musste der àskall an Handwerkern
wiederkolt dadurok wettgemaokt wer-
den, dass die Regierung tüektige Le-
ruksleute vom bände oder aus der
Kromde als Lurger auknakm. bin?.ig
die verkältnismässig einträglieken Le-
ruke des Metzgers und des Läekers
fanden weiterkin betreue unter der
älter ansässigen Rurgersokakt — so-
vreit sie siek niekt aussekliessliok mit

den: Staatsdienst und der Rolitik be^

sokäktigte. Wer aber einmal in die
regierenden Xreise aufgestiegen war,
dessen Raekkommen waren kür das
Handwerk und das bewerbe verlorene

de und je suekte die Regierung naoli
Mitteln und Wegen, um dem Randwerl
kerstande und dem Handwerke aukxu-
kecken; niekt 7ulst7t deswegen, weil
kluge Kinsiekt gebot, den Vbkluss dos

Kationalvormögons über die sekwarz-
roten bren^pkäkle xu kinterkalten. vie
sekon im 14. dakrkundert gotrokkonö
Kinriektung der Kaokkommissionen
wurde 1711 erweitert xu einer ein?.!-

gen grossen, alle Randworksverbände
umfassenden, allgemeinen Kommis-
sion: dem Randwerksdiroktorium. àk-
gaben: Ilekerwaekung der Reglemente
der Rnterverbändo, Obsorge kür deren
strenge Innekaltung; Tätigkeit als
Kinigungsamt kür Meister, bekrlingo
und Oesellen; veitung der Roranl'il-
dung des Kaekwuokses — und gan?,
besekeiden liek nelmnker die /Vuksiekt
über die Ausbildung von vionstmäg-
den.

Okt wird bekauptet, die Regenten dos
alten Lern kätton auk dem bände Rand-
werk und bewerbe unterdrückt, vas
ist unzutreffend. Vielmokr suekte der
Ltaat das ländlieke bewerbe naek
Kräften ?u fördern, sekon im Interesse
der Drosselung der Kinkukr. Vagegen
wurde streng darauf geaektet, dass
kein bewerbe übervölkert werde; ws-
nigstens diejenigen niekt, woleke
vouer oder Wasserkraft benötigton:
Lekmieden und Mükien.

Anderseits duldete das Randworks-
direktorium auek unter den städti-
sekon Neistern niekt, dass einer dem
andern «das Rrot vor dem Maul weg-
sekneido», sei es durok aukdringlieken
Kundenkang, sei es durek Kusiekerung
Von Vorteilen unter der Rand, sei es

Osr keck

durek das «Abdingen» und Virkwiegoln
des Rersonals eines Konkurrenten, von
ländlieken Handwerkern war verbo-
ton, in der Ltadt Ltöron an?unekmen
oder mit fertigen Waren ?.u kausiersn.

öesondero Vorsekrikton kielten die
Kompetenzen der einzelnen Randworke
streng auseinander, vie Lekmiede
durften keine vürliosekläge oder
Leklüssel, die Leklosser keine Ketten
oder Wagenbostandteile anfertigen.
Lolbstverständliek kontrollierte das
Randwsrksdirektorium auek die varike
der einzelnen Randwerksverbände; sei
es durek direktes Kingreifen, »ei es
durok butkeissen der von den Meistern
aufgestellten Vaxen. vie Lekneidermei-
stor durften alljäkrliek Zweimal, auk
Ostern und auk Martini, ikro varike re-
vidieren, weil die Mode — sekon da-
mals! — stark weekselte. Rekenbol be-

merkt, erlebte Rern sekon 160k einek
Ltreik... der LokneidergessIIon. va
die obrigkeitlioke Rntersuekung Reker-
griffe der Meistor aukdeekto, stellte
siek die Regierung auk die Leite der
/Vrbeitnekmer.

bsgen Kndo des 18. dakrkunderts
waren die in Lern tätigen Handwerks-
gesellen kast aussokliessliek bandes-
fremde. Diese verloren niekt selten ikr
Her? an ein Meistertöokterlein oder
doek wenigstens an ein vienstmädöken
vom deutsek. oder welsekberniseken
bande. Loloke Kken gestattete die Re-
gierung unter dem Vorbokalte, dass
der Lräutigam siok in einer bernisoken
bemeinde einkaufe. Manekes Waadt-
ländor bandgemeindlein kat damals
sozusagen am laufenden Lande btzsei-
lenvolk eingebürgert, um ?u beld ?u
kommen...

vie Revolution von 1798 braekte
die völlige Randeis-, Randwerks- und
beworkekreikeit. Wenn irgendwo, so
kowakrkeiteto siok kior das boötke-
wort: «Vernunft wird Rnsinn, Wokl-
tat Liage». O. b.
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